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FU-Mitteilungen 
Promotionsordnung 
des Fachbereichs Veterinärmedizin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Er-
probungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) in Verbin-
dung mit § 70 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschu-
len im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG)
in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 2. Februar 2018 (GVBl. S.160) hat der er-
weiterte Fachbereichsrat des Fachbereichs Veterinär-
medizin der Freien Universität Berlin am 11.07.2019 fol-
gende Promotionsordnung erlassen: * 
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§ 1
Bedeutung der Promotion, Doktorgrad

(1) Der Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Uni-
versität Berlin verleiht den Grad einer Doktorin oder
eines Doktors der Veterinärmedizin (Doctor medicinae
veterinariae, abgekürzt: Dr. med. vet.) oder eines Doctor
of Philosophy (Ph. D.) aufgrund eines ordentlichen Pro-
motionsverfahrens gemäß den nachstehenden Bestim-
mungen.

(2) Mit der Promotion wird über den Abschluss des
Studiums der Veterinärmedizin hinaus die Befähigung
zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit durch eigene For-
schungsleistungen nachgewiesen.

(3) Für besondere wissenschaftliche Verdienste um
die Veterinärmedizin kann der Grad eines Doktors der
Veterinärmedizin ehrenhalber (Doctor medicinae veteri-
nariae honoris causa, abgekürzt: Dr. med. vet. h. c.) ver-
liehen werden.

(4) Die Grade gemäß Abs. 1 können vom Fachbe-
reich jeweils nur einmal verliehen werden. Ist der Grad
Dr. med. vet. bereits zur Verleihung gekommen, kann
der Grad Ph. D. nur nach Durchführung eines weiteren
Promotionsverfahrens mit einer neuen Dissertation auf
einem veterinärmedizinischen Fachgebiet, das nicht
schon in der ersten Dissertation behandelt worden ist,
und nach Erfüllung der weiteren Voraussetzungen ge-
mäß § 5 Abs. 2 verliehen werden. Entsprechendes gilt
für den Fall, dass der Grad Dr. med. vet. nach der Verlei-
hung des Grades Ph. D. angestrebt wird.

§ 2 
Promotionsausschuss

(1) Für die Durchführung der Promotionsverfahren
setzt der Fachbereichsrat einen Promotionsausschuss
ein.

(2) Der Fachbereichsrat bestellt die Mitglieder des
Promotionsausschusses jeweils zu Beginn seiner Amts-
zeit. Ihm gehören drei hauptberufliche Hochschullehre-
rinnen oder Hochschullehrer und zwei promovierte aka-
demische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter an. Der
Fachbereichsrat bestellt für jedes Mitglied eine Stellver-
treterin oder einen Stellvertreter. Im Rahmen der konsti-
tuierenden Sitzung jeder Amtsperiode wird aus dem
Kreis der hauptberuflichen Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer eine Promotionsausschussvorsitzende
oder ein Vorsitzender sowie eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter benannt. 

(3) Der Promotionsausschuss entscheidet über die
Zulassung von Antragstellerinnen oder Antragstellern
und deren Dissertationsvorhaben zum Promotionsver-
fahren. Er ist zur Beratung der Antragstellerinnen oder
Antragsteller verpflichtet. Der Promotionsausschuss tagt
nicht öffentlich.

(4) Der Promotionsausschuss kann Entscheidungen
im Einzelfall oder bestimmte Befugnisse generell der
oder dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses

* Diese Ordnung ist am 13. Dezember 2019 vom Präsidium der
Freien Universität Berlin bestätigt worden.
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übertragen. Der Promotionsausschuss kann die Über-
tragung zu jedem Zeitpunkt rückgängig machen.

(5) Der Promotionsausschuss ist dem Fachbereichs-
rat gegenüber rechenschaftspflichtig. Er unterrichtet den
Fachbereichsrat von seinen Entscheidungen.

(6) Bei grundsätzlichen Verfahrensfragen ist das Prä-
sidium – Rechtsamt – von der oder dem Vorsitzenden
des Promotionsausschusses über das Dekanat des
Fachbereichs zu informieren.

§ 3 
Zulassung zum Promotionsverfahren

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller bean-
tragt die Zulassung zum Promotionsverfahren, sobald
sie oder er ein Thema für das Dissertationsvorhaben er-
halten hat. Der Antrag auf Zulassung ist an den Promo-
tionsausschuss zu richten. Unabhängig von der recht-
zeitigen Antragstellung gemäß Satz 1 beginnt im Sinne
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes das Promo-
tionsverfahren mit der Ausgabe des Promotionsthemas.
Der Zulassungsantrag muss Folgendes enthalten:
1. Den Arbeitstitel für das Dissertationsvorhaben. 
2. Die Hochschullehrerin oder den Hochschullehrer des

Fachbereichs, die oder der das Dissertationsvor-
haben betreut.

3. Bei extern vergebenen Dissertationsvorhaben: die
Professorin oder den Professor bzw. die Privatdozen-
tin oder den Privatdozenten der externen Einrichtung.
In diesem Fall ist im Antrag eine Hochschullehrerin
oder ein Hochschullehrer des Fachbereichs Veteri-
närmedizin zu nennen, die oder der das Disserta-
tionsvorhaben im Fachbereich vertritt. Soweit die
Dissertation in einer nicht zum Fachbereich Veterinär-
medizin der Freien Universität Berlin gehörenden Ein-
richtung angefertigt werden soll, ist eine Einverständ-
niserklärung der zuständigen Leiterin oder des zu-
ständigen Leiters dieser Einrichtung von der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller beizubringen.

4. Eine schriftliche Erklärung darüber, ob und gegebe-
nenfalls bei welcher Universität oder rechtlich gleich-
gestellten Einrichtung bereits einmal eine Dissertation
eingereicht worden ist.

5. Eine schriftliche Erklärung darüber, ob ein Beschäfti-
gungsverhältnis mit der Freien Universität Berlin be-
steht; hierzu zählen gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 BerlHG
auch Drittmittelbeschäftigungen.

6. Eine schriftliche Anerkennung der Verpflichtung zur
Teilnahme an den Kursen: Gute wissenschaftliche
Praxis, Literaturrecherche und Statistik.
(2) Dem ausgefüllten Antrag sind beizufügen:

1. Eine Kopie der Betreuungsvereinbarung des Fachbe-
reichs Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin

2. Für den Grad Dr. med. vet. das Zeugnis über die an
einer veterinärmedizinischen Bildungsstätte des In-

bzw. Auslandes vollständig bestandene Tierärztliche
Prüfung. Soweit der Zulassungsantrag schon vor dem
vollständigen Bestehen der Tierärztlichen Prüfung
gestellt wird, muss das Zeugnis innerhalb von drei
Monaten nach Bestehen der Tierärztlichen Prüfung
nachgereicht werden.

3. Für den Grad eines Doctor of Philosophy (Ph. D.) ist
das Zeugnis über die an einer veterinärmedizinischen
Bildungsstätte des In- bzw. Auslandes vollständig be-
standene Tierärztliche Prüfung erforderlich oder der
erfolgreiche Studienabschluss in einem für die Pro-
motion wesentlichen Studienfach an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Hochschulrahmen-
gesetzes durch die Ablegung einer Master- oder
Diplomprüfung. Besitzt die Antragstellerin oder der
Antragsteller einen anderen als die genannten Stu-
dienabschlüsse, kann sie oder er zum PhD-Promo-
tionsverfahren zugelassen werden, wenn ihre oder
seine Qualifikation für das Promotionsfach gewähr-
leistet ist.

4. Ein Lebenslauf.
(3) Erfüllt die Antragstellerin oder der Antragsteller die

Voraussetzungen nach Abs. 1 und ist die Betreuung der
Arbeit (§ 6) gesichert, so lässt der Promotionsaus-
schuss sie oder ihn zum Promotionsverfahren zu. Im
Fall von Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 erfolgt die Zulassung be-
fristet. 

(4) In begründeten Ausnahmefällen kann eine bereits
fertig gestellte Dissertation aus einem Fachgebiet vor-
gelegt werden, das am Fachbereich von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer in Forschung
und Lehre vertreten wird. Voraussetzung für die Zu-
lassung ist in diesem Fall, dass eine Begutachtung der
Dissertation fachlich gesichert werden kann. Die Disser-
tation darf nicht an einer anderen Universität oder recht-
lich gleichgestellten Einrichtung innerhalb und außer-
halb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengeset-
zes (HRG) eingereicht oder bewertet worden sein.

(5) Über Anträge auf Zulassung zur Promotion ent-
scheidet der Promotionsausschuss innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang des Antrages. Ablehnungen sind
schriftlich zu begründen.

(6) Antragstellerinnen oder Antragsteller, die die Tier-
ärztliche Prüfung an Universitäten oder rechtlich gleich-
gestellten Einrichtungen außerhalb des Geltungsbe-
reichs des HRG abgelegt haben, können zum Promo-
tionsverfahren zugelassen werden. Der Promotionsaus-
schuss entscheidet in diesen Fällen im Benehmen mit
der betreuenden Hochschullehrerin oder dem betreuen-
den Hochschullehrer über die Gleichwertigkeit der Tier-
ärztlichen Prüfung. Für den Grad eines Doctor of Philo-
sophy (Ph. D.) ist für außerhalb des Geltungsbereichs
des HRG abgelegte Master- oder Diplomprüfungen die
Aufnahme durch den Promotionsausschuss zu be-
schließen. In allen Zweifelsfällen ist eine Stellungnahme
der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen
des Generalsekretariats der Kultusministerkonferenz
einzuholen.
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§ 4 
Einschreibung als Studierende zur Promotion

(1) Doktorandinnen oder Doktoranden, die nicht be-
reits aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses oder
der Immatrikulation in einem Studiengang Mitglieder der
Freien Universität Berlin sind, müssen sich an der
Freien Universität Berlin als Studierende zur Promotion
einschreiben (Immatrikulation).

(2) Wird die Einschreibung nicht in der im Bescheid
über die Zulassung zum Promotionsverfahren vorge-
sehenen Frist bzw. im Verlängerungszeitraum bean-
tragt, erlischt die Zulassung zum Promotionsverfahren.
Ein erneuter Antrag auf Zulassung zum Promotions-
verfahren wird dadurch nicht ausgeschlossen.

§ 5 
Promotionsleistungen

(1) Für die Promotion zur Doktorin oder zum Doktor
der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.) sind folgende Leis-
tungen zu erbringen: 
die Dissertation (§ 7), 
und
die mündliche Prüfung (§ 10).

(2) Für die Promotion zum Doctor of Philosophy
(Ph. D.) sind folgende Leistungen und Nachweise zu er-
bringen
– die Dissertation (§ 7),
– die mündliche Prüfung (§ 10)
und
der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses eines Pro-
motionsstudiums im Rahmen der Dahlem Research
School (DRS) oder eines gleichwertigen Studiums durch
Zertifikat und Leistungsbescheinigung oder gleichge-
stellte Nachweise. Die Prüfung der Nachweise erfolgt
durch die DRS.

§ 6 
Durchführung und Betreuung 
des Dissertationsvorhabens

(1) Das Dissertationsthema soll in der Regel aus
einem am Fachbereich in Forschung und Lehre vertre-
tenen Fachgebiet stammen. Das Thema wird von einer
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer des
Fachbereichs ausgegeben. Die Regelbearbeitungszeit
beträgt drei Jahre.

(2) Überschreitet eine Doktorandin oder ein Dokto-
rand die Regelbearbeitungszeit gemäß Abs. 1, so hat
sie oder er im Promotionsbüro schriftlich eine Verlänge-
rung der Zulassung zu beantragen, aus der der Bearbei-
tungsstand der Dissertation und die voraussichtlich
noch erforderliche Bearbeitungszeit hervorgeht, die von
der betreuenden Hochschullehrerin oder dem betreuen-

den Hochschullehrer genehmigt wurde. Die Zulassungs-
verlängerung ist bei der Studierendenverwaltung vor-
zulegen. Wird die Bescheinigung innerhalb von drei
Monaten nach Aufforderung zur Beibringung aus von
der Doktorandin oder dem Doktoranden zu vertretenden
Gründen nicht vorgelegt, erlischt die Zulassung zum
Promotionsverfahren. Eine als Studierende zur Promo-
tion eingeschriebene Doktorandin oder ein als Studie-
render zur Promotion eingeschriebener Doktorand wird
exmatrikuliert.

(3) Das Dissertationsvorhaben wird im Regelfall von
einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer
des Fachbereichs Veterinärmedizin, die oder der das
Thema ausgegeben hat, betreut. 

(4) Die Betreuerin oder der Betreuer hat der Dokto-
randin oder dem Doktoranden zur Beratung und Bespre-
chung des Dissertationsvorhabens in angemessenem
Rahmen zur Verfügung zu stehen.

(5) Verlässt eine Betreuerin oder ein Betreuer die
Freie Universität Berlin, so entscheidet der Promotions-
ausschuss im Einvernehmen mit der Doktorandin oder
dem Doktoranden über die Fortführung der Betreuung.
Im Falle der Fortführung der Betreuung gelten die Be-
stimmungen der §§ 8 bis 10 entsprechend.

(6) Von Änderungen oder der Beendigung eines
Betreuungsverhältnisses ist der Promotionsausschuss
unter Angabe der Gründe unverzüglich schriftlich zu
unterrichten. Das Schreiben muss von der betreuenden
Hochschullehrerin oder dem betreuenden Hochschul-
lehrer gegengezeichnet sein. Ein gleichzeitiger The-
men- und Betreuerwechsel gilt als Abbruch des Promo-
tionsvorhabens. Für das neue Promotionsvorhaben ist
erneut ein Antrag auf Zulassung zu stellen. Ein Betreu-
erwechsel unter Beibehaltung des Themas ist von der
Betreuerin oder dem Betreuer, die oder der das Thema
vergeben hat, schriftlich zu genehmigen. Ein Themen-
wechsel ist schriftlich anzuzeigen.

(7) Eine Veröffentlichung von Teilergebnissen der Dis-
sertation vor Abschluss des Promotionsverfahrens ist im
gegenseitigen Einvernehmen zwischen Betreuerin oder
Betreuer und der Doktorandin oder dem Doktoranden
möglich. Die Doktorandin oder der Doktorand muss als
Autorin oder Autor genannt werden. In allen anderen
Fällen, insbesondere wenn ein Betreuungsverhältnis
nicht oder nicht mehr besteht, entscheidet der Promo-
tionsausschuss.

§ 7 
Dissertation

(1) Die Doktorandin oder der Doktorand muss eine
Dissertation vorlegen, die auf selbstständiger For-
schungstätigkeit auf dem Gebiet der Veterinärmedizin
oder ihrer Grenzgebiete beruht und die Befähigung zu
vertiefter wissenschaftlicher Arbeit erkennen lässt.

(2) Als Dissertation kann vorgelegt werden
1. eine Monographie 
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oder

2. eine kumulative Arbeit, bestehend aus mindestens
zwei, thematisch in engem Zusammenhang stehen-
den Einzelarbeiten, die in referierten Fachzeitschrif-
ten mit Begutachtungssystem veröffentlicht oder ak-
zeptiert sind. Dabei soll es sich bei beiden Publikatio-
nen in der Regel um ungeteilte Erstautorenschaften
handeln. Diese beiden Publikationen müssen in ihrer
Gesamtheit einer Dissertation als Monographie hin-
sichtlich der wissenschaftlichen Leistung gleichwertig
sein. Es ist eine übergreifende Einleitung, Literatur-
übersicht und Diskussion zu erstellen und einzu-
reichen. 

3. Der Promotionsausschuss kann in begründeten Fäl-
len Ausnahmen genehmigen,

a) wenn lediglich eine einzelne Publikation in unge-
teilter Erstautorenschaft in einer international füh-
renden „peer-reviewed“ Fachzeitschrift als schrift-
liche Promotionsleistung eingereicht werden soll.
Die Einreichung einer einzelnen Publikation in
ungeteilter Erstautorenschaft ist schriftlich zu be-
antragen. Im Zweifelsfall kann der Promotionsaus-
schuss eine Gutachterin oder einen Gutachter hin-
zuziehen. 

b) wenn eine der beiden Publikationen eine geteilte
Erstautorenschaft ist. Die Einreichung einer Publi-
kation in geteilter Erstautorenschaft ist schriftlich zu
beantragen. Der Antrag muss den wissenschaft-
lichen Vorteil der geteilten Erstautorenschaft aus-
führlich begründen. Im Zweifelsfall kann der Pro-
motionsausschuss eine Gutachterin oder einen
Gutachter hinzuziehen. Dem Antrag muss eine
Erklärung der weiteren Erstautoren beigefügt wer-
den, dass sie mit der Verwendung der Publikation
für eine Promotion einverstanden sind.

c) wenn eine Literatur-Recherche-Arbeit als eine von
zwei Fachzeitschrift-Veröffentlichungen als Pro-
motionsleistung anerkannt werden soll. Dies setzt
voraus, dass sie methodisch als „Systematic Re-
view“ mit dem Ziel einer Sekundärbewertung pri-
märer Studienresultate durchgeführt und publiziert
wurde und dabei die „PRISMA reporting guide-
lines“ (http://www.prisma-statement.org/) befolgt
wurden. Im Zweifelsfall kann der Promotionsaus-
schuss eine Gutachterin oder einen Gutachter hin-
zuziehen. 

(3) Bei schriftlichen Promotionsleistungen die in Zu-
sammenarbeit mit anderen Wissenschaftlerinnen oder
Wissenschaftlern entstanden sind, muss der Anteil der
Doktorandin oder des Doktoranden eindeutig abgrenz-
bar und bewertbar sein. Die Doktorandin oder der Dok-
torand ist verpflichtet, ihren oder seinen Anteil bei Kon-
zeption, Durchführung und Berichtsabfassung im Ein-
zelnen ausführlich darzulegen. Die Erklärung ist der Dis-
sertation beizufügen und mit ihr zu veröffentlichen. Die
Veröffentlichung erfolgt ohne die Nennung der Namen

und Anschriften der Mitautoren oder Mitautorinnen.
Diese sind in der Promotionsakte zu vermerken.

(4) Die Doktorandin oder der Doktorand muss alle
Hilfsmittel und Hilfen angeben und versichern, auf
dieser Grundlage die Arbeit selbstständig verfasst zu
haben. 

(5) Die Dissertation kann in deutscher und/oder eng-
lischer Sprache vorgelegt werden. Jede Dissertation
muss eine Zusammenfassung in deutscher und eng-
lischer Sprache unter Angabe des Titels enthalten.

(6) Auf dem Titelblatt der Dissertation sind anzuge-
ben:
1. die Einrichtung, in der die Arbeit angefertigt wurde,

bei außerhalb des Fachbereichs Veterinärmedizin an-
gefertigten Dissertationen ist das Institut, die Klinik
oder sonstige Einrichtung des Fachbereichs Veteri-
närmedizin zu nennen, dem oder der die Dissertation
fachlich zuzuordnen ist,

2. das Dissertationsthema,
3. der Name der Verfasserin oder des Verfassers und ihr

oder sein Geburtsort,
4. das Jahr der Promotion und
5. die Journalnummer (fortlaufende Nr. Promotionsjour-

nal). 
Aus der Titelseite muss weiter ersichtlich sein, dass es
sich um eine zur Erlangung des Grades einer Doktorin
oder eines Doktors der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.)
oder eines Doctor of Philosophy (Ph. D.) beim Fach-
bereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin
eingereichte Dissertation handelt. 
Auf der zweiten S. sind die Namen der Dekanin oder
des Dekans und der Gutachterinnen oder Gutachter auf-
zuführen.
Auf der letzten S. ist die Selbstständigkeitserklärung ab-
zugeben. Ergänzend müssen alle Umstände aufgeführt
werden, die mögliche Interessenskonflikte anzeigen.
Hierzu zählen alle, insbesondere von privatwirtschaft-
licher Seite, gewährten finanziellen Zuwendungen ein-
schließlich Kostenübernahmen für Teilnahmen an Ta-
gungen und Informationsveranstaltungen sowie Publika-
tionen oder die Gewährung anderer Vorteile (etwa des
Zugangs zu Forschungsdaten, der Nutzung technischer
Infrastruktur oder von Instrumentarium, von pharmakolo-
gischen Erzeugnissen und/oder Medizinprodukten eines
bestimmten Herstellers oder der Nutzung von Räumlich-
keiten), die die Ergebnisse der Arbeit im Sinne Dritter
beeinflusst haben könnten.

(7) Die Dissertation ist zur Begutachtung zusammen
mit dem Nachweis der Teilnahme an Veranstaltungen
zur guten wissenschaftlichen Praxis, Literaturrecherche
und Statistik gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 beim Promotions-
büro in vier gebundenen Exemplaren und einer elektro-
nischen Version (PDF) einzureichen. Ein Exemplar ver-
bleibt beim Promotionsbüro. Die Dissertation darf einer
elektronischen Plagiatsprüfung unterzogen werden; der
Datenschutz ist hierbei zu gewährleisten.
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§ 8 
Begutachtung der Dissertation

(1) Der Promotionsausschuss bestellt nach Ein-
reichung der Dissertation unverzüglich drei Gutachterin-
nen oder Gutachter. Er gibt die Eröffnung des Be-
gutachtungsverfahrens der Dissertation innerhalb des
Fachbereichs bekannt. Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer anderer Universitäten oder rechtlich
gleichgestellter Einrichtungen können als Gutachterin-
nen oder Gutachter bestellt werden. Mindestens eine der
Gutachterinnen oder Gutachter muss hauptberufliche
Hochschullehrerin oder hauptberuflicher Hochschul-
lehrer am Fachbereich sein. Mindestens einer der Gut-
achterinnen oder Gutachter darf nicht zugleich Mitautorin
oder Mitautor der für die Promotion maßgeblichen Publi-
kation(en) sein.

(2) Eine Gutachterin oder ein Gutachter ist in der
Regel die betreuende Hochschullehrerin oder der be-
treuende Hochschullehrer. Der Promotionsausschuss
bestellt zwei weitere Gutachterinnen oder Gutachter, die
fachlich für das Thema der Dissertation kompetent sind.
Die Gutachterinnen oder Gutachter sollten unterschied-
liche Fachgebiete vertreten.

(3) Die Gutachten sind unabhängig voneinander
innerhalb von sechs Wochen nach der Anforderung zu
erstellen. Die Erstellung des Gutachtens gehört gemäß
§ 99 BerlHG zu den dienstlichen Aufgaben von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern. Die Gutachten
werden vertraulich behandelt. Sie müssen auf die Be-
deutung des Dissertationsthemas in einem größeren
Zusammenhang eingehen, die Ergebnisse der Arbeit
würdigen und etwaige Mängel darstellen. Sieht eine
Gutachterin oder ein Gutachter in der Arbeit Mängel,
deren Beseitigung möglich und notwendig erscheint,
muss sie oder er diese in einer Anlage zum Gutachten
genau bezeichnen. In einer abschließenden Gesamt-
beurteilung hat jede Gutachterin oder jeder Gutachter
entweder die Annahme der Arbeit unter Angabe einer
Note gemäß § 11 Abs. 1, die einmalige Überarbeitung
oder die Ablehnung zu empfehlen.

(4) Weichen die Bewertungen der Gutachterinnen
und Gutachter um mehr als eine Note voneinander ab,
kann der Promotionsausschuss eine weitere Gutachte-
rin oder einen weiteren Gutachter bestellen. Dies gilt
auch, sollten sich entsprechende Abweichungen aus
den Stellungnahmen gemäß Abs. 5 ergeben oder wenn
ein Gutachten die Ablehnung, ein anderes Gutachten
eine andere Bewertung empfiehlt, unabhängig davon,
wie groß die Notenabweichung ist.

(5) Von der Eröffnung des Begutachtungsverfahrens
an liegt jede Dissertation für vier Wochen in der Fachbe-
reichsverwaltung – Promotionsbüro – zur Einsichtnahme
aus. Über die Eröffnung des Begutachtungsverfahrens
werden alle promovierten Mitglieder des Fachbereichs
Veterinärmedizin vom Promotionsausschuss in geeig-
neter Weise unterrichtet. Jedes promovierte Mitglied des
Fachbereichs ist zur Abgabe einer gutachterlichen Stel-

lungnahme berechtigt, die den Promotionsakten beige-
fügt wird.

§ 9 
Entscheidung über die Annahme der Dissertation 

(1) Nach Ablauf der Frist gemäß § 8 Abs. 5 setzt der
Promotionsausschuss eine Promotionskommission ein.
Mitglieder der Promotionskommission sind die Mitglie-
der des Promotionsausschusses und die Gutachterin-
nen oder Gutachter.

(2) Die Promotionskommission entscheidet über die
Annahme oder Ablehnung der Dissertation. Die Auf-
gaben der Promotionskommission ergeben sich aus die-
ser Ordnung. Hierzu zählen insbesondere Entscheidun-
gen über das weitere Verfahren nach Eingang eines
weiteren Gutachtens gemäß § 8 Abs. 4 oder einer gut-
achterlichen Stellungnahme gemäß § 8 Abs. 5 sowie
Entscheidungen gemäß Abs. 3 und § 11 Abs. 2.

(3) Dissertationen, die behebbare Mängel aufweisen,
können durch die Promotionskommission zur einmali-
gen Überarbeitung an die Doktorandin oder den Dokto-
randen zurückgegeben werden. Die Überarbeitung hat
innerhalb eines Jahres nach der Zustellung der Ent-
scheidung der Promotionskommission zu erfolgen.
Nach der Wiedervorlage wird sie den Gutachterinnen
oder Gutachtern erneut zur Begutachtung vorgelegt und
nach § 8 Abs. 5 erneut in der Fachbereichsverwaltung
ausgelegt. Bei erheblichen Mängeln wird die Disserta-
tion abgelehnt.

(4) Von der Ablehnung einer Dissertation macht der
Fachbereich den tierärztlichen Bildungsstätten der Bun-
desrepublik Deutschland Mitteilung. Die abgelehnte
Arbeit bleibt mit allen Gutachten bei den Akten des
Fachbereichs.

§ 10 
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die drei
von den gemäß § 8 Abs.1 bestellten Gutachterinnen
oder Gutachtern vertretenen Fachgebiete. Sie wird als
Kollegialprüfung und/ oder Einzelprüfung durchgeführt.
Eine Kollegialprüfung nehmen entweder die drei Gut-
achterinnen oder Gutachter oder zwei Gutachterinnen
oder Gutachter ab. Eine Einzelprüfung nimmt eine der
drei Gutachterinnen oder einer der drei Gutachter im
Beisein einer promovierten sachkundigen Beisitzerin
oder eines promovierten sachkundigen Beisitzers ab. Ist
die Dissertation mit der Note „summa cum laude“ bewer-
tet worden oder besteht die Möglichkeit einer rechneri-
schen „summa cum laude“ Bewertung, findet die münd-
liche Prüfung immer als Kollegialprüfung der gesamten
Promotionskommission statt. Über den Ablauf der
mündlichen Prüfung ist ein Protokoll zu führen. Das Pro-
tokoll ist zu den Promotionsunterlagen zu nehmen. Ist
eine Gutachterin oder ein Gutachter längerfristig ver-
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hindert erfolgt eine Vertretung, in der Regel durch ein
anderes Mitglied der Promotionskommission.

(2) In der mündlichen Prüfung soll die Doktorandin
oder der Doktorand nachweisen, dass sie oder er die Er-
gebnisse der Dissertation in einen breiteren Rahmen
der veterinärmedizinischen Wissenschaft einordnen
kann. Sie findet in Form einer Aussprache statt und
dauert in jedem der drei von den Gutachterinnen oder
Gutachtern vertretenen Fachgebiete mindestens 20 und
höchstens 30 Minuten. Die mündliche Prüfung wird mit
den Noten gemäß § 11 Abs. 1 bewertet. Jede Gutachte-
rin und jeder Gutachter bewertet nur das eigene Fach-
gebiet. Die mündliche Prüfung ist bestanden, wenn in
allen drei Fachgebieten gemäß Abs. 1 jeweils mindes-
tens die Note „rite“ erreicht wurde.

(3) Der Termin der mündlichen Prüfung wird durch
den Promotionsausschuss nach der Bewertung der Dis-
sertation mit mindestens der Note „rite“ angesetzt. Die
mündliche Prüfung ist hochschulöffentlich, es sei denn,
die Doktorandin oder der Doktorand widerspricht. In be-
gründeten Einzelfällen kann der Promotionsausschuss
auf Antrag zulassen, dass eine mündliche Prüfung auf
elektronischem Weg über eine Bild- und Tonverbindung
(Videokonferenz/Videotelefonie) abgelegt wird. Vor die-
ser Entscheidung ist die Zustimmung aller Mitglieder der
Promotionskommission und der Doktorandin oder des
Doktoranden einzuholen. Im Falle der Abwesenheit der
Doktorandin oder des Doktoranden muss eine vom Pro-
motionsausschuss bestellte Aufsichtsperson den ord-
nungsgemäßen Ablauf der mündlichen Prüfung sicher-
stellen. Ein Anspruch auf Ablegung der mündlichen Prü-
fung über Videotelefonie besteht nicht.

(4) Hat die Doktorandin oder der Doktorand in einem
oder mehreren Fachgebieten die Beurteilung „non suffi-
cit“ erhalten, so kann dieser Teil der Prüfung innerhalb
eines Jahres, frühestens aber nach drei Monaten wie-
derholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nicht zu-
lässig.

(5) Bei endgültigem Nichtbestehen der mündlichen
Prüfung informiert der Promotionsausschuss unter
Angabe des Titels der eingereichten Dissertation die
tierärztlichen Bildungsstätten in der Bundesrepublik
Deutschland.

§ 11 
Bewertung der Promotionsleistungen

(1) Für die Bewertung der Dissertation und der münd-
lichen Prüfung sind folgende Noten zu verwenden:   

(2) Die Promotionskommission setzt die Gesamtnote
der Promotion in der Regel als arithmetisches Mittel aus

den dreifach gewichteten Noten der drei Gutachterinnen
oder Gutachter für die Dissertation und den je einfach
gewichteten Noten für die Leistungen in der mündlichen
Prüfung fest. Bei der sich ergebenden Gesamtnote wird
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt.   

§ 12 
Vorläufige Bescheinigung über das 

Promotionsverfahren 

Nach erfolgreich abgeschlossener mündlicher Prüfung
erhält die Doktorandin oder der Doktorand auf Wunsch
eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass sie oder
er die für die Zuerkennung des Grades einer Doktorin
oder eines Doktors der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.)
oder eines Doctor of Philosophy (Ph. D.) erforderlichen
Promotionsleistungen erbracht hat. Die Bescheinigung
enthält den Titel der Dissertation und das Gesamtprädi-
kat. Sie berechtigt nicht zur Führung des Doktorgrades.

§ 13 
Veröffentlichung der Dissertation und 

Ablieferungspflicht

(1) Nach abgeschlossener schriftlicher Begutachtung
und vor der mündlichen Prüfung erteilt die betreuende
Hochschullehrerin oder der betreuende Hochschullehrer
der Dissertation der Doktorandin oder dem Doktoranden
die Druckerlaubnis für die Dissertation. Auflagen zu
Änderungen, die im Begutachtungsverfahren geltend
gemacht wurden, müssen zuvor berücksichtigt werden. 

(2) Innerhalb von 12 Monaten nach erfolgreich ab-
geschlossener mündlicher Prüfung sind 8 gebundene
Drucke der Dissertation in der Bibliothek des Fachberei-
ches einzureichen und die Arbeit muss zusätzlich elek-
tronisch auf dem Dokumentenserver der Universitäts-
bibliothek der Freien Universität Berlin veröffentlicht
werden. In besonders begründeten Ausnahmefällen
kann diese Frist um weitere sechs Monate verlängert
werden. Ein diesbezüglicher schriftlicher Antrag ist bis
14 Tage vor Ablauf der Frist gemäß Satz 1 beim Promo-
tionsausschuss zu stellen. Versäumt die Doktorandin
oder der Doktorand diese Frist, so erlöschen alle durch
das Promotionsverfahren erworbenen Rechte. 

§ 14 
Vorläufige Führung des Doktorgrades 

(1) Die Doktorandin oder der Doktorand kann von der
Veröffentlichungs- und Ablieferungspflicht nach § 13

summa cum laude ausgezeichnet = 0,0 bis 0,2
magna cum laude sehr gut = 0,3 bis 1,4
cum laude gut = 1,5 bis 2,4
rite genügend = 2,5 bis 3,4
non sufficit nicht genügend = > 3,4

summa cum laude ausgezeichnet 0,0 bis 0,2
magna cum laude sehr gut 0,3 bis 1,4
cum laude gut 1,5 bis 2,4
rite genügend 2,5 bis 3,4
non sufficit nicht genügend > 3,4
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Abs. 2 auf Antrag an den Promotionsausschuss vorüber-
gehend freigestellt werden, wenn die in der Dissertation
enthaltenen Ergebnisse aufgrund laufender Patentie-
rungsverfahren oder sonstiger vergleichbarer Gründe
nicht innerhalb der Fristen gemäß § 13 Abs. 2 publiziert
werden können. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan kann bei Vorliegen
der Voraussetzungen von Abs. 1 der Doktorandin oder
dem Doktoranden auf deren oder dessen schriftlichen
Antrag die Erlaubnis zur vorläufigen Führung des Gra-
des einer Doktorin oder eines Doktors der Veterinär-
medizin (doctor medicinae veterinariae, abgekürzt: Dr.
med. vet.) bzw. eines Doctor of Philosophy (Ph. D.) vor-
läufig erteilen. Der Antrag ist zu begründen, den geltend
gemachten Gründen sind die entsprechenden Nach-
weise und Belege beizufügen. 

(3) Die Erlaubnis zur vorläufigen Führung der Grade
gemäß Abs. 2 ist auf längstens zwei Jahre zu befristen.
In besonderen Ausnahmefällen kann die Frist auf be-
gründeten Antrag der Doktorandin oder des Doktoran-
den um höchstens ein weiteres Jahr verlängert werden. 

(4) Die vorläufige Führungserlaubnis erlischt, wenn
die Veröffentlichungs- und Ablieferungspflicht nicht
innerhalb der im Bescheid über die Erlaubnis zur vor-
läufigen Führung der Grade gemäß Abs. 2 im Hinblick
auf den Verfahrensstand der Patentierung oder der ver-
gleichbaren Gründe festgesetzten Frist erfüllt wird. Eine
Aushändigung der Promotionsurkunde erfolgt erst nach
Vorliegen der Voraussetzungen von § 15 Abs. 1. 

§ 15 
Promotionsurkunde

(1) Nach der Veröffentlichung der Dissertation und Er-
füllung der Ablieferungspflicht gemäß § 13 wird die Pro-
motionsurkunde in deutscher oder englischer Sprache
ausgefertigt und enthält die folgenden Angaben:

1. den Namen der Freien Universität Berlin und des
Fachbereichs Veterinärmedizin

2. die Bezeichnung des verliehenen Doktorgrades

3. den Namen, das Geburtsdatum und den Geburtsort
der oder des Promovierten

4. den Titel der Dissertation

5. die Gesamtnote

6. das Datum der Promotion; als solches gilt der Tag der
letzten mündlichen Prüfung

7. die Unterschrift und den Namen der Dekanin oder
des Dekans

8. das Siegel der Freien Universität Berlin

(2) Doktorandinnen oder Doktoranden, die bei erfolg-
reich abgeschlossenem Studium der Veterinärmedizin
die Voraussetzungen für die Verleihung des Grades
Doctor of Philosophy (Ph. D.) gemäß § 5 Abs. 2 erfüllen,
kann stattdessen auf Antrag der Grad einer Doktorin

oder eines Doktors der Veterinärmedizin (Dr. med. vet.)
verliehen werden. 

(3) Doktorandinnen oder Doktoranden sind verpflich-
tet, vor Aushändigung der Promotionsurkunde eine
unterzeichnete und von der Betreuerin oder dem Be-
treuer gegengezeichnete Bestätigung vorzulegen, dass
die der Dissertation zu Grunde liegenden Primärdaten
unter Verantwortung der Betreuerin oder des Betreuers
für einen Zeitraum von zehn Jahren in ihrem oder sei-
nem Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

§ 16 
Entziehung des Doktorgrades

Die Entziehung des Doktorgrades richtet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen.

§ 17 
Verfahrenseinstellung, Rücktritt, 

neues Promotionsverfahren

(1) Sind seit der Zulassung zum Promotionsverfahren
mehr als sechs Jahre vergangen, so kann der Promo-
tionsausschuss nach vorheriger schriftlicher Stellung-
nahme der Betreuerin oder des Betreuers und nach An-
hörung der Doktorandin oder des Doktoranden das Ver-
fahren einstellen. Der Einstellungsbescheid ist zu be-
gründen. Er erfolgt schriftlich durch die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden des Promotionsausschusses. Ein er-
neuter Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren
wird dadurch nicht ausgeschlossen.

(2) Die Doktorandin oder der Doktorand hat bis zum
Eingang des zuerst eingehenden Gutachtens das Recht
zum Rücktritt. Die bisherigen Verfahrensschritte gelten
nach einem Rücktritt nicht als Promotionsverfahren.

(3) Ist die Promotion nicht bestanden, so kann die Zu-
lassung zu einem neuen Promotionsverfahren beantragt
und die neue Dissertation frühestens nach einem Jahr
vorgelegt werden.

§ 18 
Ehrenpromotion

Der Fachbereichsrat kann auf Antrag eines seiner Mit-
glieder oder einer Hochschullehrerin oder eines Hoch-
schullehrers des Fachbereichs den akademischen Grad
einer Doktorin oder eines Doktors der Veterinärmedizin
ehrenhalber (Dr. med. vet. h. c.) für besondere wissen-
schaftliche Verdienste um die Veterinärmedizin ver-
leihen. Für die Beurteilung der Leistungen ist eine Kom-
mission einzusetzen, die dem Fachbereichsrat ein Gut-
achten erstattet. Der Beschluss bedarf einer 2/3-Mehr-
heit der zur Führung des Doktorgrades berechtigten
Mitglieder des Fachbereichsrates.
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§ 19 
Erneuerung der Promotionsurkunde

Anlässlich der 50. Wiederkehr des Tages der Promotion
kann die Promotionsurkunde feierlich („Goldene Promo-
tion“) erneuert werden.

§ 20 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung in den Mitteilungen (Amtsblatt der
Freien Universität Berlin) in Kraft. Zugleich tritt die Pro-
motionsordnung des Fachbereichs Veterinärmedizin der
Freien Universität Berlin vom 13. Juli 2010 (FU-Mit-
teilungen 32/2011), geändert am 12. Januar 2012 (FU-
Mitteilungen 11/2012) außer Kraft.

(2) Promotionsverfahren, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Ordnung bereits begonnen waren,
werden nach Wahl der Doktorandin oder des Doktoran-
den nach dieser Ordnung oder der bisher geltenden
Promotionsordnung des Fachbereichs Veterinärmedizin
der Freien Universität Berlin in der Fassung vom 13. Juli
2010 (FU-Mitteilungen 32/2011), geändert am
12. Januar 2012 (FU-Mitteilungen 11/2012) durchge-
führt. Die Wahlentscheidung ist bis zum Ende des auf
das Inkrafttreten dieser Ordnung folgenden Semesters
zu treffen. Diese Entscheidung ist nicht revidierbar.
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